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Europa-Bericht Juli bis Anfang November 2005 

I. Asylanträge in Europa

In der ersten Hälfte des Jahres 2005 fiel die Zahl die Asylanträge in den Mitgliedstaaten der EU insgesamt um 17 % verglichen mit 2004. Dies stellte UNHCR am 6. September 2005 fest. Insgesamt beantragten in 24 europäischen Staaten 112.200 Personen Asyl. Die Zahl war damit 30 % geringer, als in demselben Zeitraum vor zwei Jahren und um 17 % geringer als vor einem Jahr. Erstaunlicherweise war dieser Rückgang auch in den zehn neuen EU-Staaten zu beobachten. Während der ersten sechs Monate 2005 fiel dort sogar die Zahl der Asylbewerber um 34 %. In der Slowakei nahmen die Anträge um 78 % ab verglichen mit 2004,  Polen und Tschechien hatten ebenfalls deutlich geringere Antragszahlen. Die meisten Anträge (27.400) wurden in Frankreich gestellt. Steigerungen gab es bei Zypern (+ 26 %), Slowenien (+38 %) und Malta (+ 103 %).

Zu den Zahlen in Deutschland: Das BMI teilte am 14.09.2005 mit, von Januar bis September 2005 hätten 21.825 Personen Asylerstanträge gestellt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 27.276 Personen bedeutet dies einen Rückgang um 5.451 ( -20 %).  Ca. 40% dieser Anträge sind nicht auf Einreisen aus Drittländern, sondern auf Geburten in Deutschland und die gesetzliche Neuregelung in § 14a AsylVfG zurückzuführen, wie die Ltd. Regierungsdirektorin Mommsen anläßlich der Rechtsberaterkonferenz am 12.11 erklärte.

UNHCR teilte im Juli mit, dass die Zahl der Flüchtlinge weltweit im Jahr 2004 um 4 % auf etwa 9,2 Mio. Menschen gesunken sei - der niedrigste Wert seit 1980. Erhöht habe sich aber die Zahl der Staatenlosen und der Binnenvertriebenen. Unter Berücksichtigung dieser Personen sei die Zahl der Menschen in flüchtlingsähnlichen Situationen auf insgesamt 19,2 Mio. Menschen angestiegen gegenüber 17 Mio. noch im Jahre 2002 (Quelle: Asylmagazin 7-8/2005).

II. EURODAC verdoppelt Trefferquote

2004 wurde über EURODAC in etwa 13,5 % der insgesamt registrierten Asylanträge (31.307 Fällen) in Europa nachgewiesen, dass es sich um Doppelanträge handelte. Damit hat sich die „Trefferquote“ etwa verdoppelt. Es gibt Vermutungen über die Ursachen. Vermutet wird, dass durch den Beitritt der neuen Mitgliedstaaten sowie durch den größeren Datenbestand von EURODAC mehr „Doppelanträge“ herausgefiltert werden können. Im Jahre 2004 waren 287.938 Personen bei EURODAC erfasst (Asylmagazin 7-8/2005).

III. Richtlinie Familienzusammenführung

Die Richtlinie trat am 22.09.2003 in Kraft. Als Umsetzungsfrist wurde der 3. Oktober 2005 genannt. Bis zu diesem Termin hatten nur sechs Mitgliedstaaten, und zwar Belgien, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Slowenien, der Kommission mitgeteilt, dass sie die Richtlinie in ihre nationale Gesetzgebung umgesetzt haben. Dänemark, Irland und Großbritannien nehmen an der Umsetzung der Richtlinie ohnehin nicht teil. 16 weitere Staaten hatten bis zum 3. Oktober nicht der Kommission mitgeteilt, dass sie die Richtlinie umgesetzt hätten. Die Kommission hat darauf hingewiesen, dass sie beabsichtigt, deswegen Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten.

Am 8. September hatte die Generalanwältin Kokott zur Familienzusammenführungsrichtlinie ihre Stellungnahme im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens vorgelegt (C 540/03). Üblicherweise pflegt der Gerichtshof der Stellungnahme des Generalanwalts zu folgen.

Zur Erinnerung (den genauen Inhalt der Klage hatte ich bereits in meinem Europa-Bericht  vom Juni2005 dargestellt): das Europäische Parlament hatte in der Klage vorgetragen, dass die Einschränkungen bezüglich der Familienzusammenführung für Kinder, die älter sind als 12 Jahre (Art. 4 Abs. 1) und die über 15-jährigen (Art. 4 Abs. 6) sowie die Wartezeiten von bis zu drei Jahren zwischen Antragstellung für Familienzusammenführung und der Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis (Art. 8) nicht vereinbar seien mit den Prinzipien Schutzes des Familienlebens und Gleichbehandlung.

Die Generalanwältin hat nun in ihrem Schlussantrag erklärt, dass die Klage unzulässig sei, weil es nicht möglich sei, die drei genannten Artikel aus der gesamten Richtlinie herauszutrennen.Sie stellte jedoch fest, dass dann, wenn der Gerichtshof dieser Entscheidung hinsichtlich der Zulässigkeit nicht folge, er im Rahmen der Begründetheitsprüfung zu berücksichtigen habe, dass Art. 4 Abs. 6 annulliert werden müsse, weil das Parlament nicht angehört worden sei und dass Art. 8 annulliert werden müsse, weil er eine Verletzung des Rechts des Schutzes des Familienlebens darstelle. Die Wartezeit sei zu lang und die Möglichkeit von Mitgliedstaaten, diese Gesamtzeit auszunutzen, sei zu groß. Hinsichtlich des Klagevortrages zu Art. 4 Abs. 1, d. h. Hindernisse für die Familienzusammenführung bei Kindern, die älter sind als 12 Jahre, war die Generalanwältin der Auffassung, dass dies im jeweiligen nationalen Recht geprüft und angewendet werden müsse und dass die nationalen Verwaltungen und Gerichte die Bestimmung im Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auf eine Basis der Beurteilung des jeweiligen Einzelfalls anwenden müssten.

IV. Asylverfahrensrichtlinie
Am 27. September stimmte das Parlament hinsichtlich der Asylverfahrensrichtlinie darüber ab, ob der kritische Bericht von Kreissl-Dörfler angenommen werden sollte (ich hatte diesen Bericht bereits in meinem Jahresbericht bis Juni 2005 erwähnt, der Bericht selbst datiert aus März 2005 und ist mehrfach in verschiedenen Ausschüssen des EU-Parlamentes diskutiert worden). Die Abstimmung ergab, dass der Bericht angenommen wurde, allerdings mit einem sehr knappen Ergebnis – 305 Stimmen dafür, 302 Stimmen dagegen. Das EU-Parlament schlägt insgesamt über 100 Änderungen und Ergänzungen an der Richtlinie vor. Dringender Verbesserungsbedarf wird insbesondere gesehen hinsichtlich des Konzepts der „sicheren Drittstaaten“ und der „super sicheren Drittstaaten“. Danach soll es den Mitgliedstaaten ermöglicht werden, nationale Listen mit Drittstaaten beizubehalten oder zu erstellen, die als „absolut sicher“ gelten. Aufgrund dieser Listen sollen dann alle Asylbewerber, die aus die aus diesen Ländern kommen, keinen Zugang zum Asylverfahren mehr haben können. Die Abgeordneten wenden ein, dass diese Bestimmungen keine Einzelfallprüfungen vorsehen. Sie fordern, dass eine gemeinsame Liste der Mitgliedstaaten aufgestellt wird, welche Herkunftsländer als sicher gelten. Abgelehnt wird der Vorschlag einer „Minimalliste“, welche dann jeweils durch die Mitgliedstaaten um weitere Drittstaaten, die nach ihrer Auffassung ebenfalls sicher sind, ergänzt werden könnte.

Das Konzept „Schnellverfahren“ bei Fällen, die als „offensichtlich unbegründet“ qualifiziert werden, wird grundsätzlich gebilligt. Gefordert wird aber, dass Anträge von besonders schutzbedürftigen Personen, etwa Kindern, die von ihren Eltern getrennt wurden oder Opfern sexueller Gewalt, grundsätzlich nicht in einem Schnellverfahren, sondern im Regelverfahren überprüft werden.

Ferner fordert das Parlament, dass die Asylantragsteller bis zur Entscheidung über ihren Antrag im Mitgliedstaat bleiben dürfen. Dies sei ein allgemeiner völkerrechtlicher Grundsatz, der auch vom EuGMR mehrfach bestätigt worden sei. Letztlich sollen die Rechte der Kinder besser geschützt werden. Der Umstand, dass ein Kind einen Asylantrag gestellt hatte, jedoch selbst bereits verheiratet sei, bedeute nicht zwangsläufig, dass dieses Kind keinen internationalen Schutz mehr benötige. In Übereinstimmung mit den Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der Kinder seien alle jungen Menschen unter 18 Jahren als Kinder zu behandeln.

Kreissl-Dörfler kritisierte, dass der bisherige Text der Verfahrensrichtlinie keinen Harmonisierungsfortschritt bringe, sondern es in zu vielen Fällen den Mitgliedstaaten überlasse, ihre bisher vorhandenen einzelstaatlichen Regelungen beizubehalten. Das Recht im Land zu bleiben, bezieht sich auf alle Stadien des Verfahrens, also auch die gerichtlichen oder administrativen Überprüfungsverfahren. Ferner wird gefordert, dass jeder Antragsteller das Recht habe, ein persönliches Interview zu erhalten, d. h. persönlich angehört zu werden, Zugang zu rechtlicher Beratung hat und umfassende Informationen erhält über das Asylverfahren in dem Staat in einer Sprache, die er/sie verstehen kann.

Eine Ergänzung zu der Verfahrensrichtlinie, die eine maximale Zeit für die Abschiebungshaft von sechs Monaten vorsah, wurde zurückgewiesen. NGO’s hatten im Vorfeld der Entscheidung Befürchtungen dahingehend geäußert, dass diese Sechsmonatsfrist von den Mitgliedstaaten betrachtet würde als grünes Licht, um Personen jedenfalls für sechs Monate in Abschiebungshaft zu nehmen. 

V. Rückkehrrichtlinie

Am 1. September nahm die EU-Kommission ein Maßnahmenpaket betreffend Einwanderung und Asyl an. Diese Paket umfasst im Wesentlichen vier Bestandteile: Zum Einen enthält es den Vorschlag für eine Richtlinie über gemeinsame Standards für die Rückkehr von Flüchtlingen. Zum Zweiten enthält es drei Mitteilungen zu den Themen Integration, regionale Schutzprogramme und Migration und Entwicklung. Es soll dazu dienen, die Ziele des im Juni 2005 vom Rat angenommenen „Haager Programms“ zu verwirklichen.

Die vorgeschlagene „Rückkehrrichtlinie“ (Richtlinie über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger“) schreibt vor, dass eindeutige, transparente, gemeinsame Normen für die Rückkehr und Abschiebung bestehen müssen, ebenso für den Einsatz von Zwangsmaßnahmen, die vorläufige Gewahrsamnahme und die Wiedereinreise. Bei diesen Regelungen soll den Menschenrechten und Grundfreiheiten der betroffenen Personen in vollem Umfange Rechnung getragen werden. Der Vorschlag zielt darauf ab, „horizontale Vorschriften“ einzuführen, die auf jede Art von illegalen Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen anzuwenden sind. Dazu ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen, das zur Beendigung des illegalen Aufenthalts führt. Gegen jeden unrechtmäßig in der EU sich aufhaltenden Drittstaatsangehörigen muss eine Rückführungsentscheidung ergehen. Der freiwilligen Rückkehr ist Vorrang einzuräumen. Kehrt der betreffende Drittstaatsangehörige nicht freiwillig zurück, vollstrecken die Mitgliedstaaten die Verpflichtung zur Rückkehr mittels einer Abschiebungsanordnung. Der Vorschlag hat insofern eine europäische Dimension, als das Wiedereinreiseverbot für die EU als Ganzes eingeführt wird. Vorgesehen ist, dass dieses Wiedereinreiseverbot für maximal fünf Jahre gelten soll.

Amnesty international hat sehr engagiert gegen diesen Richtlinienvorschlag Stellung genommen. Der englische Text der Stellungnahme ist nachzulesen im Asyl-Info 10/2005 ab S. 21. Ebenso haben zahlreiche NGO’s eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Auch Caritas-Europa war daran beteiligt und ECRE sowie Human Rights Watch und die italienische evangelische Kirche. Auch diese Stellungnahme ist abgedruckt im Asyl-Info von amnesty, Ausgabe von Oktober 2005, S. 24 und 25.

Dass die Rückführung auf gemeinsamer Ebene bereits praktisch vollzogen wird, zeigt, dass immer wieder gemeinsame Abschiebeflüge durchgeführt werden. So haben beispielsweise Frankreich und Großbritannien in einem gemeinsamen Charterflug am 27. Juli 2005 40 Afghanen (25 aus Frankreich, 15 aus Großbritannien) nach Afghanistan abgeschoben. Der französische Innenminister hatte ausdrücklich erklärt, es handele sich dabei um ein schnelles, effizientes und ökonomisches Abschiebungsverfahren. Am 17. September war ein gemeinsamer Flug der Länder Belgien, Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Malta und Schweiz unter Federführung Deutschlands durchgeführt worden nach Afrika. Betroffen waren 27 Personen, die nach Togo, Nigeria und Benin abgeschoben wurden. am 22. September ein von Spanien, Frankreich und Italien gemeinsam organisierter Flug nach Rumänien stattgefunden mit 75 Personen aus Spanien, 40 aus Frankreich und 30 aus Italien. Italien und Spanien haben weitere gemeinsame Abschiebungsflüge angekündigt (Quelle Asylmagazin 10/2005).

VI STATISTIK

Eine Verordnung der EU wurde erlassen zu Migrations- und Asylstatistiken im Hinblick auf eine gemeinsame Einwanderungs- und Asylpolitik. Verlässliche Statistiken seien Voraussetzung für tragfähige Maßnahmen. Durch EU-weite Statistiken soll ermöglicht werden, die dringlichsten Arbeitsgebiete festzustellen.

VII. EU-Rückführungsabkommen mit Russland
Am 12. Oktober wurden zwischen EU-Kommission und der russischen Regierung zwei bilaterale Abkommen unterzeichnet, die die Vereinfachung von Visa-Erteilungen vorsehen und Vereinbarungen über eine Rückkehr enthalten. Die Vereinbarung sieht Verpflichtungen und Verfahren vor für Russland und für die EU-Mitgliedstaaten, Personen in ihre Länder wieder aufzunehmen, sofern sie im anderen Land illegal gelebt haben. Russland ist dabei verpflichtet, auch solche Drittstaatsangehörigen zurückzunehmen, die das russische Territorium im Transit durchquert haben. Ebenso muss Russland russische Staatsangehörige wieder aufnehmen. Ein spezielles beschleunigtes Verfahren soll angewendet werden für die Personen, die in gemeinsamen Grenzregionen sich aufgehalten haben bzw. aufgegriffen wurden. Sie sollen innerhalb weniger Tage zurückgeführt werden können. Der Text des Abkommens ist noch nicht bekannt. Die EU-Kommission behauptete jedoch, dass die erforderlichen Absicherungen hinsichtlich Datenschutz und des Schutzes fundamentaler Menschenrechte im Abkommen festgelegt worden seien.

VIII. Reaktion der EU auf die Ereignisse von Ceuta und Melilla

Ceuta und Melilla waren auch Hauptgegenstand der Beratungen der Innen- und Justizminister am 12. Oktober. Während EU-Kommissar Frattini erklärte, dass alle Pläne darauf ausgerichtet sein müssen, die Grenzkontrollen an den Außengrenzen zu verstärken, erinnerte der UNHCR-Hochkommissar Guterres daran, dass Europa ein Kontinent für Flüchtlinge bleiben müsse. Die EU stellte 40 Mio. Euro bereit, damit Marokko schärfere Grenzkontrollen durchführen könne. Die europäische Grenzagentur will marokkanische Grenzschutzbeamte besser ausbilden. 2006 soll Marokko weitere 15 Mio. erhalten. Die EU will Marokko dabei unterstützen, Menschenschmuggel zu verhindern. Ferner beabsichtigt die EU ein Rückkehrabkommen mit Marokko bis Ende 2005 abzuschließen, in dem wechselseitig Rückkehrer von Marokkanern und Drittstaatsangehörigen, die Nordafrika durchquert haben, zurückgeführt werden können.

Ferner hat die EU-Kommission am 12. Oktober einen Vorschlag für einen Ratsbeschluss vorgelegt, der ein Frühwarnsystem vorstehen soll, die verbesserten Informationsflüssen zwischen den nationalen Regierungen und den nationalen Maßnahmen im Bereich Asyl und Einwanderung, die andere Mitgliedstaaten betreffen könnten. Es soll dabei nur um einen Informationsaustausch gehen, nicht jedoch darum, Mitgliedstaaten bestimmte Entscheidungen vorzuschreiben oder zumindest zu empfehlen. Im Rahmen der Diskussion hatte Otto Schily angemerkt, dass die spanische Amnestie von illegalen Einwanderern beigetragen habe zur Situation an der Grenze mit Marokko, weil ein „Pull-Faktor“ geschaffen worden sei. Spanien hatte von ca. 800.000 illegalen im Lande lebenden Ausländern ca. 400.000 einen legalen Aufenthaltsstatus gegeben. 

Frankreich und Spanien präsentierten eine gemeinsame Initiative beim informellen Gipfel vom 27. Oktober in Hampton Court. Ziel des Planes ist es, den Prozess zu beschleunigen, illegale Einwanderung zu bekämpfen, und zwar von nordafrikanischen und von subsahara-afrikanischen Staaten. Auch diese Initiative sieht insbesondere ist verschärfte Grenzkontrollen und eine intensivere Kontrolle der „üblichen Migrationsrouten“ vor. Ferner müssten kooperatives Management von Migrationsströmen erfolgen und eine Kooperation mit den Herkunftsstaaten der Immigranten. Der genaue Inhalt des Programms soll im Dezember veröffentlicht werden.

 Inoffiziellen Quellen zufolge soll insbesondere der Subsahara-Region Entwicklungshilfe in Höhe von 400 Mio. Euro angeboten werden. Dies entspricht dem doppelten Betrag dessen, was die EU bisher für ihre Einwanderungspolitik ausgibt. Die Finanzierungsquelle ist alledings bisher unklar. Der spanische Ministerpräsident Zapatero wies darauf hin, dass Geld integriert werden solle in die EU-„Nachbarschaftspolitik und Entwicklungsfonds“, während andere diplomatische Quellen sagen, dass das Geld aus dem Haushalt für die Jahre 2007 – 2013 genommen werden soll.

Präsident Chirac erklärte am Tag vor dem Gipfel in Hampton Court gegenüber der Financial Times, Europa sei die "Frontlinie" des weltweiten Migrationsdrucks. Die Verstärkung der Kontrolle der Außengrenzen und die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie bei der Bekämpfung von Terrorismus und illegaler Einwanderung war ebenfalls das Zentralthema der "Barcelona-Konferenz" der EU - Staaten mit den anderen Mittelmeeranrainer-Staaten. am 27./28.11.05. Die Frage allerdings, was genau unter "Terrorismus" zu verstehen sei, wurde von Tagungspräsident Blair sorgsam ausgespart..

 Eine Meinungsumfrage in Spanien ergab, dass 54 % der Spanier Einwanderung als das größte politische Problem des Landes ansahen, noch deutlich vor Arbeitslosigkeit und Terrorismus. Vor sechs Monaten war diese Einschätzung erst bei 31 % gewesen.

UNHCR bemühte sich bis Mitte Oktober Zugang zu den Personen in Marokko zu erhalten, die als Flüchtlinge gekommen waren und nach Spanien weiter einreisen wollten. Die marokkanische Regierung erteilte jedoch bis zum 11. Oktober keine Erlaubnis dafür.

In diesem Zusammenhang: Die Europäische Kommission schlug vor, einen „Notfonds“ in Höhe von 20 Mio. Euro aufzulegen, um den EU-Staaten Hilfe zu leisten, die hohe Flüchtlingszahlen aufnehmen müssten. Als Beispiel genannt wurden Malta, Griechenland, Italien und Spanien. Das Geld soll aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds genommen werden, der zur Zeit sich auf 50 Mio. Euro pro Jahr beläuft. Die genaue Verteilung soll bekannt gemacht werden während des Rates der Justiz und Innenminister am 2. Dezember in Brüssel. Unklar ist bisher, ob dieser Fonds für Aufnahme, Integration und freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen genutzt werden soll oder um illegale Einwanderung zu bekämpfen.

IX. Lampedusa
Am 15. September besuchten 12 Mitglieder des EU-Parlamentes das Flüchtlingslager Lampedusa. Sie trafen dort auf 11 Flüchtlinge. Es soll sich um Ägypter gehandelt haben. Vor dem Besuch der Parlamentarierdelegation sollen sich noch 900 Personen im Lager aufgehalten haben. Einwohner der Insel haben den Parlamentariern mitgeteilt, dass die Immigranten, die sich vorher im Lager aufhielten, drei Tage vorher ausgeflogen worden seien), möglicherweise nach Libyen ( Kapazität des Lagers: 195 Plätze; tatsächliche Belegung angeblich: ca 900 Personen). Die Parlamentarier bemühen sich seitdem von der italienischen Regierung zu erfahren, was genau vorgefallen ist. Italien hat sich jedoch bisher geweigert. So ist beispielsweise der zuständige italienische Minister nicht einer Einladung gefolgt, zum Parlament zu kommen und dort Rede und Antwort zu stehen. Die Parlamentarier haben sich allerdings nach Besuch des Aufnahmezentrums über die dortigen Zustände als schockiert geäußert und erklärt, dass die Situation unannehmbar sowohl ich rechtlicher als auch in humanitärer Hinsicht sei. Zu nähmen beispielsweise Konsularbeamte von Drittstaaten regelmäßig am Identifikationsprozess der Flüchtlinge teil. Ferner sei mitgeteilt worden, dass die Flüchtlinge nicht um Asyl nachgesucht hätten. Die Flüchtlinge erhielten täglich eine Flasche Wasser für je zwei Personen. Die Luft in den Räumen sei heiß und stickig, die Lüftung schlecht, die sanitären Einrichtungen für die grosse Zahl der Personen völlig unzureichend. 

X. Malta
Malta ( ca 385. 000 Einwohner ) ist das Land mit der höchsten Zuwachsquote an Flüchtlingen, jedenfalls in der ersten Hälfte 2005. Malta hat seit 2002 bis Mitte 2005 insgesamt 3.000 „illegale Einwanderer“ aufgenommen. Der maltesische Außenminister hat dies damit vergleichen, dass es etwa im Hinblick auf die gesamte Bevölkerung des Staates Italien 420.000 illegalen Einwanderern entsprechen würde. Malta hat deswegen zum einen an die europäischen Regierungen appelliert, Flüchtlinge, die in Malta anerkannt wurden, in ihre Staaten aufzunehmen Die niederländische Ministerin Verdonk  erklärte daraufhin am 9. September Bereitschaft, eine begrenzte Zahl von anerkannten Flüchtlingen aus Malta aufzunehmen. Diese Art der Übernahme anerkannter Flüchtlinge ist bisher einmalig und verschiebt oder transferiert die Verantwortlichkeit für Flüchtlinge innerhalb der EU-Staaten außerhalb der Regularien von Dublin bzw. der Zuständigkeitsverordnung der EU. Es geht um etwa 30 bis 35 Flüchtlinge, die in die Niederlande noch kommen werden. Im Übrigen hat der maltesische Innenminister erklärt, dass die EU-Kommission weiter bereits finanzielle Unterstützung zugesagt habe wegen der hohen Flüchtlingszahlen. Ferner plant Malta ein bilaterales Rückübernahmeabkommen mit Libyen. Malta opponiert ferner dagegen, dass in der Rückkehrrichtlinie, die zur Zeit nur als Entwurf vorliegt(siehe oben V), eine Begrenzung von Abschiebungshaft auf sechs Monate vorgesehen sei.

XI  Schily's Abschiedsworte an Europa

Otto Schily hatte am 12. September anlässlich des informellen Ministertreffens der europäischen Justiz und Innenminister in Newcastle ein Papier vorgelegt unter dem Titel „Effektiver Schutz für Flüchtlinge, wirkungsvolle Bekämpfung illegaler Migration. Er verfolgt darin seinen Ansatz weiter, Aufnahmezentren für Flüchtlinge in afrikanischen Staaten einzurichten. Der Text dieses Papiers ist im Asyl-Info 10/05 von amnesty abgedruckt auf den Seiten 26 – 28. Pro Asyl hat das Papier kritisiert. Da Schily nicht mehr weiter Minister bleiben wird, ist abzuwarten, was die neue Regierung im Hinblick auf europäische Flüchtlings- und Asylpolitik sich einfallen lassen wird. Im Juli hatte das Europaparlament sich ein weitere Mal gegen Aufnahmezentren der EU außerhalb der Grenzen der EU ausgesprochen und eine Resolution verabschiedet, in der eine einheitliche Migrationspolitik der EU befürwortet wurde.

XII.EU Kommissions –Mitteilungen vom 1.9.05

Hinsichtlich der Integrationsmaßnahmen werden in dieser Mitteilung Leitlinien für die Integrationspolitik der EU und ihrer Mitgliedstaaten festgeschrieben. Es werden  Möglichkeiten untersucht, eine Partnerschaft mit den Herkunftsländern zu erreichen im Hinblick auf eine Verknüpfung von Wanderung und Entwicklungszusammenarbeit. Dabei geht es auch um politische Leitlinien zur Maximierung des Nutzens der Migration für die Entwicklungsanstrengungen der Herkunftsländer der Migranten. Mit der Mitteilung über die regionalen Schutzprogramme will die Kommission die Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge in Drittstaaten, die mit einer großen Zahl von Flüchtlingen konfrontiert sind, verstärken. Pilotprojekte sollen in der Ukraine, Moldawien und in Weißrussland durchgeführt werden. Angedacht ist, später ein Projekt möglicherweise in Tansania oder am Horn von Afrika durchzuführen.

 Die Mitteilung „Migration und Entwicklung“ untersucht, welche Möglichkeiten es für eine Verknüpfung von Migrations- und Entwicklungszusammenarbeit gibt. Die Mitteilung zur gemeinsamen Integrationsagenda formuliert Leitlinien für eine gemeine Integrationspolitik. Alle Papiere können beim Informationsverbund Asyl bestellt werden. Hinweise auf die Papiere sind im Asylmagazin 10/2005 enthalten..
XIII. Schengener Grenzkodex

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für eine „Verordnung über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex)“ vorgelegt. Vorgesehen ist, dass keine Grenzkontrollen bei Personen stattfinden, welche die Binnengrenzen zwischen den Mitgliedstaaten überschreiten. Geregelt werden sollen grenzpolizeiliche Maßnahmen bei Überschreiten der Außengrenzen der EU-Mitgliedstaaten. In Art. 5 werden Bedingungen geregelt, unter den Drittstaatsangehörige in die EU einreisen dürfen. Dabei wird Art. 5 des Schengener Durchführungsübereinkommens im wesentlichen übernommen. Zusätzlich wird nur gefordert, dass die Einreise des Drittstaatsangehörigen die öffentliche Gesundheit nicht gefährden darf.

Art. 5 Abs. 2 sieht eine sehr ausführliche Liste von Belegen vor, die sich der Grenzschutzbeamte (in Deutschland die Bundespolizei) vom einreisewilligen Drittstaatsangehörigen vorlegen lassen kann, um zu prüfen, ob die Bedingungen für die Einreise erfüllt sind. 

Art. 6 des Kodex sieht eine eingehende Personenkontrolle bei der Einreise von Drittstaatsangehörigen vor. Dazu gehört beispielsweise gemäß Art. 6 Abs. 3 neben der Prüfung der in Art. 5 Abs. 1 festgeschriebenen Bedingungen für die Einreise auch die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Geprüft werden muss,

· ob der Drittstaatsangehörige über ein für den Grenzübertritt gültiges, nicht abgelaufenes Dokument mit dem ggf. erforderlichen Visum oder Aufenthaltstitel verfügt.

· ob das Reisedokument Fälschungs- oder Verfälschungsmerkmale aufweist.

· welche Ein- und Ausreisestempel im Reisedokument enthalten sind, um durch Vergleich mit Ein- und Ausreisedaten feststellen zu können, ob die Höchstdauer des genehmigten Aufenthaltes im Gebiet der Mitgliedstaaten bereits überschritten wurde.

Weiterhin:

· die Überprüfung der Abfahrts- und Zielorte des Drittstaatsangehörigen sowie des Zwecks seines beabsichtigten Aufenthaltes und soweit erforderlich, Überprüfung entsprechender Belege.

· die Überprüfung, ob der Drittstaatsangehörige über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts für die beabsichtigte Dauer und den beabsichtigten Zweck des Aufenthaltes, für die Rückreise oder Durchreise in oder durch einen Drittstaat verfügt oder diese Mittel rechtmäßig erwerben kann.

· die Überprüfung, ob der Drittstaatsangehörige, sein Fortbewegungsmittel oder die mitgeführten Sachen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines der Mitgliedstaaten darstellen. Diese Überprüfung umfasst den unmittelbaren Abruf der Personen- und Sachfahndungsdaten im SIS und in den nationalen Fahndungsbeständen.

Die Grenzkontrollen unterliegen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Sie sollen so durchgeführt werden, dass die menschliche Würde im vollen Umfange gewahrt wird (Art. 5 a). Unter besonderen Umständen können die Grenzkontrollen an den Außengrenzen gelockert werden (Art. 7) und Grenzkontrollen an Binnengrenzen vorübergehend wieder eingeführt werden (Art. 20). Im Fall einer Einreiseverweigerung (Art. 11) muss dem Drittausländer ein besonderer Vordruck ausgehändigt werden, aus dem sich der Grund für die Einreiseverweigerung ergibt. Ein Beschwerdeverfahren gegen eine Einreiseverweigerung hat keine aufschiebende Wirkung.

Die Verordnung soll sechs Monate nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten. Westphal und Stoppa schätzen ein, dass der Grenzkodex noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

XIV. Neuigkeiten von ECRE/ELENA
Die deutsche Mitarbeiterin Verena Zöller hat im September dort ihr Praktikum beendet. Nunmehr ist Maria Henessy Ansprechpartnerin. Mit ihr muss allerdings auf Englisch korrespondiert werden.

ELENA hat im Juni eine inhaltlich gewichtige Studie zur Zukunft der europäischen Flüchtlingspolitik veröffentlicht mit dem Titel „The return of asylum-seekers who’s applications have been rejected in Europe“. Eine Kurzfassung von fünf Seiten ist über die ECRE-Website zu lesen, ebenso der volle Text des Dokuments. Es ist ausschließlich auf Englisch verfügbar.

